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Wichtige Information der  
Marktgemeinde Großengersdorf 

 zur Schul- und Kindergartenwegsicherung 🏫🚶 
 

Erhöhung der Verkehrssicherheit im Bereich von Volksschule und 
Kindergarten 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, liebe Eltern, 

die BH Mistelbach hat im Zuge der Landesstraße L 3155 neue, dauerhafte 
Verkehrsmaßnahmen verordnet, um die Sicherheit unserer Kinder beim Schul- und 
Kindergartenweg im Bereich der Bahngasse 14, wesentlich zu erhöhen und die 
Übersichtlichkeit vor den Bildungseinrichtungen zu verbessern. 

Die Verordnung tritt am 14. Oktober 2025 in Kraft. Wir bitten Sie dringend, die neuen 
Regelungen ab diesem Zeitpunkt strikt einzuhalten. 

 

1. Verkehrsmaßnahmen im Detail 

Die Regelungen wurden behördlich verordnet und die entsprechenden Verkehrszeichen 
werden wie folgt aufgestellt: 

A. Bereich Volksschule Großengersdorf 

• Maßnahme: Halten und Parken verboten (StVO § 52 lit. a Z 13b) 
• Geltungsbereich: Entlang des westlichen Fahrbahnrandes der L 3155 im Bereich 

zwischen 5 m südlich der Gemeindestraße "Kindergartengasse" und der südöstlichen 
Ecke des Volksschulgebäudes. 

• Geltungszeiten: Montag bis Freitag (werktags) von 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr. 
• Wichtiger Zusatz: Die Zusatztafel enthält den Hinweis "ausgenommen 

Ladetätigkeit". Das bedeutet: 
o Kurzes Halten zum unmittelbaren Ein- und Aussteigenlassen der Kinder 

(Ladetätigkeit) ist in diesem Bereich erlaubt. 
o Das Parken oder längere Warten ist ausnahmslos verboten. 

B. Bereich Kindergarten Großengersdorf (Parkbucht) 

• Maßnahme: Parken verboten (StVO § 52 lit. a Z 13a) 
• Geltungsbereich: Entlang des westlichen Fahrbahnrandes der L 3155 im Bereich 

der Parkbucht, beginnend an der südöstlichen Ecke der Volksschule und sich 23 m in 
südlicher Richtung erstreckend. 

• Geltungszeiten: Montag bis Freitag (werktags) von 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr. 
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• Bedeutung: In diesem Bereich ist das Halten (zum Ein- und Aussteigenlassen) 
weiterhin gestattet, das Parken jedoch ausdrücklich untersagt. Diese Maßnahme 
dient dazu, die Parkbucht als Kiss-and-Go-Zone für einen schnellen und sicheren 
Bring- und Abholvorgang zu gewährleisten. 

 

2. Zweck und Hintergrund 

Diese Maßnahmen dienen vorrangig dazu, die Sichtbeziehungen an den 
Fußgängerübergängen und an den Hauptzufahrten zur Volksschule und zum Kindergarten 
deutlich zu verbessern sowie eine freie Landesstraße für den reibungslosen Verkehr und den 
Ablauf des Bring- und Holdienstes zu schaffen. 

Ein konsequentes Freihalten dieser Bereiche ist für die Sicherheit unserer Kinder, die oft 
unvorhersehbar die Fahrbahn betreten, unerlässlich. 

 

3. Einhaltung der Verordnung 

Wir appellieren an Ihre Vernunft und bitten Sie um strikte Einhaltung der neuen Halte- und 
Parkverbote. Die Einhaltung wird von den zuständigen Organen der Polizei überwacht. 
Zuwiderhandlungen stellen eine Übertretung der StVO dar und werden entsprechend 
geahndet. 

Für Rückfragen steht Ihnen das Gemeindeamt unter der Telefonnummer 02245/88201 gerne 
zur Verfügung. 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe zur Sicherung des Schulwegs! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Der Bürgermeister der Marktgemeinde Großengersdorf 

 
 
Christian Hellmer 
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